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Vernehmlassung: Änderung des Aargauischen Waldgesetzes und Richtplananpas-
sung – Stellungnahme der AIHK 
 
 
Sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrte Damen und Herren 
 
In rubrizierter Angelegenheit danken wir Ihnen für die uns mit Schreiben vom 20. Januar 2017 
eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
Die AIHK erachtet die Einführung einer statischen Waldgrenze – wie heute schon im und angren-
zend an das Baugebiet – ausserhalb des Baugebiets als zweckmässig, weshalb wir keine Ein-
wände gegen die entsprechende Änderung des Aargauischen Waldgesetzes und die dazugehö-
rige Richtplananpassung erheben. 
 
Auf eine weitergehende Stellungnahme verzichten wir mangels Rückmeldungen aus dem Kreise 
unserer Mitgliedunternehmen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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